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Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 

Ansbach für das Jahr 2023 

 

 

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 

Ansbach für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit Schreiben vom 15. Juni 2023 von der 

Regierung von Mittelfranken rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

 

Die Haushaltssatzung wird nach § 16 Satz 1 der Verbandssatzung im Mittelfränkischen 

Amtsblatt Nr. 7 am 17. Juli 2023 amtlich bekannt gemacht. 

 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung beim ZRF Ansbach, 

Geschäftsstelle, Crailsheimstraße 1, Zimmer 2.03 innerhalb der allgemeinen 

Geschäftsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Ansbach, 05.07.2023 

Landratsamt Ansbach 

 

 

Dr. Ludwig 

Landrat 
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